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L. -ING. SIEGMUND BEHR GARTEN- UND LANDSCHAFTSARCHITEKT BDLA

Sattelhofweg 2A

29227 Gelle

Tel. : (05141)83336

Fax: (05141) 86732

Anla e . : Grünordnerischer Beitra

Bestand/ Das im Winkel "Blumlage" und "Herzog-Ernst-Ring" ge-
Bewertung: plante Wohngebiet für Senioren gehört naturräumlich

gemäß "Landschaftsrahmenplan Landkreis Gelle" zur
Landschaftseinheit "Allemiederung", mit Grundwasser-
fllev- bzw. braunen Aueböden. Die potentiell natürlichen
Waldgesellschaften dieser Landschaft sind infolge Ver-
änderungen des Wasserhaushalts Eichen-Hainbuchen-
und Eichen-Birken-Wälder.

Das ehemalige Molkereigelände wird geprägt durch
dominierende Gebäude (teilweise bereits abgerissen),
durch großflächige Versiegelungen (Erschließungswege,
Parkplätze), teilweise Eingrünung mit Koniferen (Omorika-
Fichten und Lärchen) sowie in den nordöstlichen Rand-
bereichen mit ausgeräumten und zerfahrenen Kleingarten-
und Obstgartenflächen.

Ältere Kastanien säumen den "Herzog-Ernst-Ring" und den
zur Allertalaue führenden "Allerdeich".
Östlich grenzt ein Kleingartengelände an das ehemalige
Molkereigelände an, südlich das Altenheim-Gelände
"St. Annen". Zur Blumlage hin soll ein Teilbereich des
ehem. Molkereigebäudes zu Wohn-, Geschäfts- und
Dienstleistungszwecken umgenutzt werden. Freianlagen,
einschl. Erschließung sollen auf die geplante Senioren-
Wohnanlage abgestimmt werden.

Das Gelände weist ein Gefalle von ca 1,00 m bis 1, 70 m
von den Gebäudeflächen zu den angrenzenden Grundstücks-
flächen hin auf.

Die Bestandsbewertung aus stadtökologischer und städte-
baulicher Sicht ergibt folgendes:

Durch die geplante Bebauung, einschl. Verkehrs- und
Erschließungsflächen, wird der vorherige Versiegelungsgrad
von 0,36 ha auf 0,30 ha verringert, so daß keine Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelungen erforderlich sind ("Boden", "Wasser"),
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Auch für das Schutzqut "Arten und Artengemeinschaften'
entsteht durch die Planung neuer natumaher Grünflächen
im Vergleich zu den derzeitigen Intensivgrünflächen
(z.T. abgeräumt, Koniferenbestände, artenarme Rasen-
flächen) kein Kompensations-Bedarf.

Anstelle der massiven Molkerei-Bebauung soll durch eine
gegliederte und aufgelockerte Wohnbebauung in Verbindung
mit strukturreicher Durchgrünung eine Aufwertung des
städtebaulichen Erscheinungsbildes ("Stadtlandschaff
als Schutzgut "Landschaftsbild") erreicht werden.

Die für das geplante Wohngebiet vorgesehenen Flächen
setzen sich wie folgt zusammen:

Grünflächen mit nicht heimischen
Gehölzen, Intensiv-Rasenflächen
Ehemalige, abgeräumte
Kleingartenflächen
Ehemalige Obstgartenf lachen
Bebaute Flächen, versiegelt
Verkehrflächen, . versiegelt
Gesamtfläche

= 0,07 ha

= 0, 22 ha
= 0, 15 ha
= 0,05 ha
= 0 31 ha
= 0,80 ha
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Planung: Aufgrund der im Bundesnaturschutzgesetz, §§ 8 a-c, sowie
im Niedersächsischen Naturschutzgesetz, §§ 1, 2, 7-10, ge- ^
stellten Forderungen zum Schutz von Natur und Landschaft,
Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes auch im
besiedelten Bereich, einschl. Eingriffs- und Ausgleichs-
regelung, werden bei der Planung des Wohngebietes ent-
sprechende Grünordnungsmaßnahmen berücksichtigt.

o Ftächensparende, aufgelockerte Wohnbebauung (GRZ 0,4)
mit naturnaher, strukturreicher Durchgrünung aus heimischen
bzw. eingebürgerten Bäumen und Sträuchern an Erschlieißungs-
wegen, und auf den privaten Grünflächen.

o Anlage eines naturnahen Feuchtbiotops mit Flach- und
Tiefwasserbereichen, Sumpf- und Uferzonen, einschl.
Bepflanzung mit heimischen Wasser- und Uferstauden.

o Rank- und Kletterpflanzen an Hausfassaden und
Pergolen.

o Anpflanzungen von Obstgehölzen, Stauden und Krautern
der Bauerngarten-Ftora.

o Feldheckenartige Randbepflanzung als Nahrungs- und
Nistbiotop, insbesondere für Singvögel.

o Extensiv-Rasen mit Wildkräutern.

o Sparsamer Umgang mit unversiegelten Böden, Versickerung
von Oberflächenwasser auf dem Grundstück, Einschränkung
des Versiegelungsgrades (geringe Bebauungsdichte, durch-
lässige Wegebeläge, Versickerungsmulden).

Die im Baugebiet geplanten Flächen setzen sich wie folgt
zusammen:

Natumahe Grünflächen
Bebaute Flächen
Verkehrsflächen, Erschließung
Gesamtfläche

= 0,50 ha
= 0,24 ha
= 006 ha
= 0,80 ha
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Eingriffs- Gemäß den "Naturschutzfachlichen Hinweisen zur
regelung: Anwendung der Eingnffsregetung in der Bauleitptanung'

des Nds. Landesamtes für- Ökologie werden die Anforderungen
an Erfassung, Bewertung, Vermeidung, Ausgleich und Ersatz
in 3 Wertstufen der Schutzgüter "Arten- und Lebens-
gemei nschaften", "Boden", "Wasser", "Luft" und
"Landschaftsbitd" vorgenommen:

o Wertstufe 1: Bereich mit besonderer Bedeutung für den -.
Landschaftsschutz

o Wertstufe 2: Bereich mit allgemeiner Bedeutung für den
Landschaftsschutz

o Wertstufe 3: Bereich mit geringer Bedeutung für den
Landschaftsschutz

\

Nachfolgend werden auf der Grundlage dieser Einstufungen die
betroffenen Schutzgüter des Vorhaben- und Erschließungsplan-
gebietes mit voraussichtlichen Beeinträchtigungen und ent-
sprechenden Vermeidungsvorkehrungen, Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen gegenübergestellt:
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Gegeiiiiberstel 1iing von Beeinträchtigungen und Vorkehruiigen zur Vernieidung sowie

Aiisgleichs- und Ersatzmaßnaliinen

"nd Planiing: Vorhaben- und Ersch) ießungsplan Nr. 5 der Stadt Gelle, OT Blumlage "Ehem. Mo1kereige1ände", 0, 80 ha

, fene ScliDfczgut. er/
^^"en und Uerte

.
iiitzgi't

flrtcii und
l ebensgeinein-
schaften

(Bioto|)typen/
gefährdete
Pflanzen- uiid

lierarteii)

Boden

Wasser

Luft

Landschafts-
bild

Ausprägung, Große
und Wert der be-

trofFenen Bereiclie

o 0, 07 ha Inteiisiv-

gruiifläclien
(Wertstufe 3)

o 0, 22 ha ehem. Klein
gartengelande
(Wertstufe 3)

o 0, 15 ha ehem.

Obstgarten
(Wertstufe 3)

o 0, 36 ha Bebaute
Fläclien. Verkehrs-

anlagen
(Uertstufe 3)

Voraiissiclitliclie
Beeinträch-

tigungen

o 0. 44 ha stark iiber-

prägfer Naturboden:
Intensivgrun-
flachen, K1ein-

gartengelände,
Obstgarten
(Uertstufe 2)

o 0, 36 ha Bodenver-

siegelung:
Bebaute Flächen,

Verkehrsanlagen
(Wertstufe 3)

o 0, 44 ha beein-
trächttgte Grund-
wassersituation

(Intensivgrijn-
flachen, K1ein-

gartengelände,
Obstgarten)
(Wertstufe 2)

o 0, 36 ha erheb!ich
beeinträchtigte
Grundwasser-

Situation (Ver-
siegetung durch Be-
bauung und Ver-
kehrsanlagen)
(WertstuFe 3)

o 0, 80 ha wenig
beeinträchtigter
Bereich

(Wertstufe 2)

BesRitigung und Unibau
von Vegetation,
Bebauung
o 0. 50 ha Intfnsiv-

grijnflächen, ehpm.
Kleingarten- und
Obstgartengelände,
Bebaute Flächen,
Verkehrsanlagen in
naturnahe Grün-

flächen

keine erhebliche

Beeinträchtigung
Vorher: Uertstufe 3

'Nachher: Uertstufe 2

o 0, 30 ha Bebaute
Flächen, Verkehrs-

anlagen in Bebaute
Flächen, Verkehrs-

anlagen
keine erhebliche

Beeinträchtigung
Vorher: Uertstufe 3

Nachher: Wertstufe 3

Bodenversiegdung

o 0, 30 ha Versiege-
1ung durch Bebauung
und Verkehrsantagen
= Minderung gegen-
über vorheriger
Versiegelung (0, 36ha)
keine erhebliche

Beeinträchtigung
Vorher: Uertstufe 3

Nachher: Wertstufe 3

Rückführung der vor-
herigen Versiegelung
durch Bebauung und
Verkehrsanlagen von
0, 36 ha auf 0, 30 ha.
Keine erhebliche

Beeinträchtigung
Vorher: Uertstiife 3
Nachher: Uertstufe 3

o 0, 80 ha beein-
trächtigter
Bereich

(Uertstufe 2)

Beseitigung und Umbau
von Vegetation, Be-
bauung, Kliinaaus-
glelchsfunktion inner-
halb des besiedelten
Bereiches.

Keine erhebliche
Beeinträchtigung
Vorher: Wertstufe 2
Nachher: Uertstufe 2

Beseitigung und Umbau
von Vegetation (In-
tensivgrunflachen,
Kleingartengelände,
Obstgarten), nachher
naturnah diirchgrunte
Bebauung. Einbindung
der Randbereiche in
die Stadtlandschaft
(Straßenbäunre)
Beeiiitrachtigter
Bereich
Vorher: Uertst. iifr; 2
Nachlier: WRi-tstufe 2

Vorkelirungcn
zur Vernicidung
von Beeinträch-

tigiingen

Eingrünuiig und Durch-
grlinung des Baugebietes
niit heimischen und ein-

gebijrgerten Laubge-
holzen gemäß Pflanzen-
Vorschlagsliste im
Grunordnungsplan, Ent-
Wicklung neuer Lebens-
räume durch Bau eines

naturnahen Teiches mit
Flachwasser-, Sumpf -
und Uferzonen,
Extensiv-Rasenflachen,
PKW-Ste11p1ätze mit
RasenfugenpfIgster,
Feuerwehrzufahrten mit

Schotterrasen

Begrenzung der Boden-
Versiegelung durch
flächensparendes
Bauen, Verwendung
wasserdurchlässiger
Oberf1ächenbe1äge,
strukturreiche Grlin-
flachen

Ruckhaltung des
Niederschlagswassers
durch örtliche Ver-

sickerung, Verwendung
wasserdurchlässiger
Oberflächenbeläge,
naturnahe Durchgriinung
des Baugebietes

Strukturreiche Durch-
grunung des Bauge-
bietes, als Beitrag zur
Klimaausgleichs-
funktion im besiedelten
Bereich

Ausgleichs-
niaßnatinien

Ersat. z-

inaßnalimen

Eingriinung und
Durchgrunung des Bau-
gebietes ini t heimischen
und eingebürgerten
Laubgehölzen, Be-
reicherung durch
Anlage eines Feucht-
biotops
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Grünordnerische Maßnahmen:

Die dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und
zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe in den Naturhaushalt
dienen sowohl den Belangen des Umweltschutzes, des Natur-
Schutzes und der Landespflege, wie auch der Verbesserung
des Wohnumfeldes und der Stadtökologie, einschl. Gestaltung
des Orts- und Landschaftsbildes.

Die Aussagen des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Gelte, des
Landschaftsplanes und des Flächennutzungsplanes der Stadt Gelle
finden Berücksichtigung.

Celle, den 10.04. 19

-a^-
(Behr)


